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Pflichten und Regeln: 

• Die Schüler erscheinen an der Turnhalle zum 1. Block, spätestens zum 1. Vorklingeln. 

• Straßenschuhe werden im Eingangsbereich abgestellt. Sport- u. Schultaschen kommen unter die 
Bänke in den Umkleidekabinen.  

• Wertsachen sind während des Unterrichtes nicht mitzuführen (sie verbleiben generell im 
Umkleideraum, es wird keine Haftung übernommen).  

• Niemand verlässt während des Unterrichtes die Halle ohne Abmeldung bei einem Lehrer, das gilt 
auch für Umkleideräume bzw. die Toiletten. 

• Während des Unterrichts werden nur die Toiletten im hinteren Bereich des Eingangs genutzt. 

• Das Betreten der Umkleideräume ist während des Unterrichts nicht erlaubt. 

• Gerätebenutzung nur mit Erlaubnis durch den Lehrer. Es besteht die Pflicht zum ordentlichen 
Umgang mit allen Sportgeräten. 

• Die Sanitäranlagen und Kabinen werden stets sauber gehalten. 

• Verbot von jeglichem Essen und Trinken in der Turnhalle und während des Unterrichtes. 

• Benötigte Medikamente müssen griffbereit in der Halle liegen. 

• Die Teilnahme am Schulsport erfordert eine geeignete Sportbekleidung. Sie muss ein ungefährdetes 
Üben der Schüler ermöglichen. Es werden insbesondere Sportbekleidung entsprechend der 
Lernbereichsspezifik und Sportschuhe mit Sohleneigenschaften, die den jeweiligen 
Nutzungsbedingungen der Sporthallen oder der Außensportanlagen entsprechen, benötigt. 

 
Sicherheit und fehlende Sportsachen: 

• Der Umgang mit Schmuck ist in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus zum Schulsport (VwV Schulsport) eindeutig geregelt. Demnach müssen vor Beginn des 
Sportunterrichts ausnahmslos alle Gegenstände, die eine unfall- und verletzungsfreie Durchführung 
des Unterrichts gefährden könnten, abgelegt werden. Hierzu gehören insbesondere: Uhren, 
Schlüssel, Gürtel und Schmuck (Ringe, Ketten, Armreifen, Ohrringe, Ohrstecker, Piercings).  

• Lange Haare sind zusammenzubinden und es ist auf eine angemessene Fingernagellänge zu achten. 
(In der Sportlehrer-Dienstberatung des LaSuB am 21.08.2025 wurde festgelegt, dass die Fingernägel 
von der Handfläche aus nicht mehr zu sehen sein dürfen.) Künstliche Fingernägel sind zu entfernen. 
Ohrlöcher sollten zu Beginn der Sommerferien gestochen werden. 

• Brillenträger sollten im Sportunterricht eine sportgerechte Brille tragen, da durch sie 
Sportunfälle und Augenverletzungen vermieden werden können. 

• Wird das Ablegen beziehungsweise das Entfernen gefährdender Gegenstände verweigert, kann dies 
gemäß der geltenden Schulordnung zu einer ungenügenden Leistungsbewertung in Folge von 
Leistungsverweigerung beziehungsweise von nicht erbrachter Leistung bei im Sportunterricht 
durchzuführenden Lernzielkontrollen führen. Erfolgen Leistungskontrollen während dieser Stunden, 
erhält der ausgeschlossene Schüler die Note 6. (Die Möglichkeit der Verbesserung wird durch den 
Schüler selbst erbeten). 

• Sofern diese Leistungsverweigerung über das gesamte Schuljahr anhält, ist die Note „ungenügend“ 
als Jahresnote im Fach Sport zu erteilen. Damit ist eine Versetzung in die folgende Klassenstufe 
oder die Erteilung eines Schulabschlusses nicht möglich.  

• Das Tragen von verdecktem Schmuck oder durch Kleidung verdeckter Schmuckgegenstände kann 
im Verletzungsfall zu Regressforderungen der Unfallkasse Sachsen führen. 

• Der Schüler erhält bei fehlenden Sportsachen eine Schreibaufgabe während der Sportstunde. Bei 
3x fehlenden Sportsachen wird die Note 6 erteilt.  
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Unfall: 

• Information über Unfall/ Verletzung sofort an den Sportlehrer, spätestens am nächsten Tag. 

• Eine Unfallmeldung bei Arztbesuch mit dem Lehrer anfertigen und im Sekretariat abgegeben 
werden. 
 

Sportbefreiung 

• Sportbefreiungen sind keine Unterrichtsbefreiungen, deshalb müssen sie persönlich beim 
unterrichtenden Sportlehrer zur nächsten Sportstunde abgegeben werden. 

 

• Für 1 Woche (7 Tage) durch die Eltern möglich 

• Für 2-4 Wochen (8-28 Tage) durch den Haus- oder Facharzt. 

• Länger als 4 Wochen durch den Amtsarzt. 

• Nur bei offenkundigen Befreiungsgründen kann auf eine Vorlage verzichtet werden. 
 

Diese Belehrung gilt auch für alle Sportveranstaltungen der Oberschule Gesundbrunnen. (Schulsporttage, 
Sportfest). Auf dem Weg zur Turnhalle und beim Warten vor Beginn der Sportstunde gilt die Schul- bzw. 
Hausordnung (z.B. Schneebälle). 
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